
Sommer, Herbert                                                       8.2.2017 

  

An die Mitglieder des Nationalen Begleitgremiums 

und die Teilnehmer der Bürger/Innen-Anhörung zum Standortauswahlgesetz 

  

Betr. Formulierungshilfe zur Änderung des Standortauswahlgesetzes 

  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Aus den Anmerkungen zum Bericht der Endlager-Kommission in meinem Brief vom 9.1.2017 kennen 
Sie meine Besorgnisse wegen einer die primären Barrieren abgebrannter Kernbrennstoffe verletzenden 
Lagerung. Daraus ergeben sich die folgenden Vorschläge für eine Ergänzung des Ihnen vorliegenden 
Entwurfs eines geänderten Standortauswahlgesetzes:     

In § 2  Nr.6 sollten die technischen Barrieren konkret benannt und klargestellt werden, dass dazu 
auch die schon  im Reaktor  und bei der Zwischenlagerung verwendeten Barrieren 
(Brennstabhüllrohre, konfiguriert in Brennelementen;  Castorbehälter) gehören. (Die in der 
Begründung verwendeten Bezeichnungen „Abfallbehälter“ und „Abfallmatrix“ sind ungenau, weil 
doch offenbar auch die in den Brennstäben vorhandenen nicht verbrauchten Kernbrennstoffe mit 
endgelagert werden sollen). 

Bei den Mindestanforderungen (§ 23) sollte bestimmt werden, dass ein Standort nur geeignet ist, 
wenn dessen Lage und Beschaffenheit sicherstellt, dass hier auch die technischen Barrieren (§ 2 Nr.6, 
s.o.) einsetzbar und wirksam sind (und für längere Zeiträume bleiben sollen) , insbesondere dass deren 
Größe, Gewicht, Stabilität und Material die Transporte, die Handhabung bei der Einlagerung und die 
vorgesehene dauernde Lagerung nicht beeinträchtigen und einen wirksamen Schutz vor Strahlung, 
Kontamination und Kritikalität ermöglichen, einschließlich einer Kontrolle auf nachträglich 
auftretende oder erkennbar werdende Mängel und Risiken sowie deren Nachbesserung an Ort und 
Stelle.    

Die Verordnungsermächtigung (§ 37) sollte sich besonders auch darauf erstrecken, wie nach den 
örtlichen Gegebenheiten auf den Zufahrtswegen der bestmögliche Strahlenschutz für Beschäftigte, 
Anwohner, Polizeikräfte und Passanten sicherzustellen ist. 

Leider kann ich aus Alters- und Gesundheitsgründen an Ihrer Veranstaltung am 11.2.2017 nicht 
teilnehmen. Für die Einladung hierzu danke ich Ihnen. Ich hoffe, auch mit dieser schriftlichen 
Äußerung einen Beitrag zur Förderung Ihres Anliegens leisten zu können.   

Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen für ein gutes Gelingen der Tagung,  Herbert Sommer 

 




